
2. Ausfertigung
NU NGS PLAN

''Stockacker'' der Gemeinde Altleiningen, Verbandsgemeinde Hettenleidelheim,
Landkreis Bad Dürkhe im.

0 . RECHTSGRUNDLAGEN

Der Inha].t des gem. SS 1, 2, 2a und 8--]0 des Bundesbaugesetzes i.d.F. der
Bekanntmachung vom ]8.8. 1976 (BGBI l S. 2256), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6.7. 1979 (BGBI l S. 949 ff) und der Landesbauordnung für Rheinland--Pfalz
vom 27.2.]974 (GVBL S. 53), zuletzt geändert durch das 2. Landesgesetz zur
Änderung der Landesbauordnung vom 20.7.1982 (GVBL S. 264) aufgestellten Be-
bauungsplanes air ein Teilgebiet der Gemeinde Altleiningen ist durch Zeich--
nung, Farbe und Text bestiirmt

0 . 1 GELTUNGSBERE ICH

Die vom Geltungsbereich des Plangebietes erfaßten Flurstücke sind mit einer
starken schwarzen unterbrochenen Linie umzügen.

0.2 ÜBERTRAGUNG VOM PLAN IN nlE KIRK!:lCUI(e.l!

Soweit für die Absteckung der erforderlichen Baugrenze keine Maße in den
Plänen angegeben sind, sollen diese abgegriffen werden. Äusgehend von einer
möglichen Ablesegenauigkeit von 0,50 mm wird für die so erfolgten Festsetzun
gen in der Örtlichkeit eine Genauigkeit von + 50 cm verlangt
Eine derart abgesteëkte Baugrenze ist für die Absteckung weiterer Baugrenzen
verbindlich.

1. P LAblUr4GSRECHTLI CHE FESTSETZU5:GEF4

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (S 9 (1) Ziff. l BBauG)

Als Ärt der baulichen Nutzung ist für den Planbereich Reines Wohngebiet,
Allgemeines Wohngebiet, Dorfgebiet und Mischgebiet festgesetzt

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 (]) Ziff. ] BBauG)

Im Plangebiet ist die zweigeschossige Bebauung als Höchstgrenze fest
gesetzt. Je Wohngebäude sind bis zu zwei Wohnungen zulässig

1.3 NEBENANLAGEN UND EINRICHTUNGEN (S ]4 (1) BauNVO)

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des S 14 BauNVO sind nach S 23
(5) BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten

1.4 STELLP[.ATZE UJ]ID GARAGEN ($ 9 (]) Ziff 4 BBauG)

Garagen bzw. Einstellplätze und andere Nebenanlagen bei Einzelhäusern
dürfen nur auf einer Bauwichseite, bei Doppelhäusern nur außerhalb der
seitlichen Bauwiche, errichtet werden.
Der Mindestabstand für Garagen bzw. überdachte Stellplätze zur Straßen
begrenzungslinie beträgt 5,oo m.
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].5 MINDESTGRÜSSE DER GRUNDS']üCKE (S 9 (]) Ziff 3 BBauG)

Für den Planbereich werden bei Neugestaltung der Grenzen eines
Baugrundstücks die Mindestgröße bei Einzelhäusern auf 400 qm und
die Mindestbreite an einer Straßenfront auf 18,oo m und bei Doppel
häusern auf 12,5o m und 400 qm festgelegt. Von der Festsetzung der
}lindestbreite einer Straßenfront sind die Baugrundstücke an Wende-
plätzen ausgenormnen.

1.6 HÖHENLAGE DER BAIJKÖRPER (S 9 (1) BBauG)

Für die zu errichtenden IVohngebäude darf die Oberkante des Erdge-
schoßfußbodens (Rohbaudecke) nicht mehr als o,8o m über höchstem,
bergseitig angrenzendem Gelände (nach durchgeführter Baumaßnahme)
hinausragen.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2. ] ÄUSSERE GESTALTUNG BAUT.ICTWR ANLAGEN ($ 123 (1) Ziff l LBauO)

Bei der Gestaltung der Außenflächen der Gebäude sind großflächige und
blanke Elemente sowie grell-bunte Farben zu vemleiden.

2.2 DACnGESTALTUNG (s 123 ( i ) ziff l LBauO)

Im Allgemeinen Wohngebiet und Mischgebiet sind nur Sattel- und Walm-
dächer zulässig. Flachdächer sind nur für Garagen und Nebenanlagen ge
stattet. Für das reine Wohngebiet werden keine Festsetzungen getroffen.
Die Dachneigung der eingeschossigen Bauweise darf zwischen 15 und 50 Grad
betragen. Dachaufbauten sind ab 38 Grad zulässig. Bei Walmdächern massen
Dachaufbauten einen Mindestabstand von l,oo m (an der engsten Stelle)
zum Gratsparren einhalten.
Die Dachneigung ist bei zweigeschossiger Bauweise von 25 - 38 Grad ge--
stattet. Dachaufbauten sind unzulässig
Kniestöcke sind unzulässig

2.3 DACmlNDECKUNG ($ 1 23 ( 1 ) Ziff l LBauO)

Die Dacheindeckung darf landschaftsbedingt nur dunkelfarbig ausgeführt
werden.

2. 4 EiNFRnDUNGEN ($ ] 23 (] ) ziff 7 LBauO)

Bebaute Grundstücke dürfen entlang der Verkehrsfläche und seitlich bis
zur Höhe des Baukörpers uut durch Zäune oder lebende Hecken von max.
0,8o m Höhe eingefriedet werden.

2.5 GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTEN FLÄCHEN BEBAUTER GRUNDSTÜCKE ($ ]23 (1) Ziff.5
LBauO)

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen,
soweit sie nicht air Zufahrten benötigt werden. Im Bereich zwischen
Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze sind Nutzgärten nicht zulässig
Die die Garagen, Einstellplatzflächen und Miilltonnenplätze umgebenden
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nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Gehölzen zu bepflanzen

2.6 AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN ($ 1 23 (1) Ziff l LBauO)

AufschUttungen und Abgrabungen der nicht überbauten Grundstücksflächen
sind zulässig, wenn sie gem. $ 93 (1) LBauO keiner Baugenehmigung be--
dürfen

3. FESTSETZUNGEN DER GRUNORDNUNG

3.1 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN ($ 9 (1) Ziff 2 BBauG)

Die nicht überbaubaren Grundstiicksflächen sind mit Ausnahme der Einfahrt,
Stellflächen und des Zugangs als Grün- und Pflanzflächen anzulegen und
zu unterha l ten .

Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestalten und zu un
herhalten. Sie sind als niedrige Pflanzung (Rasenfläche, bodendeckende
Pflanzung) mit EinzelgehÖlzen anzulegen. In jedem Vorgarten ist minde-
stens ein den Grundstiicksverhältnissen entsprechender Baum zu pflanzen
und zu unterhalten .

Auf öffentlichen und privaten Parkplätzen ist auf den Pflanzstreifen
oder Pf[anzinse[n jewei[s für 4 -- 6 Ste]]p]-ätze ein Baum entsprechend
der Gehölzartenliste zu pflanzen und zu unterhalten.

3.2 BESTANDSERHALTUNG ( $ 9 Abs l Nr 25 b) . und Abs . 6 BBauG)

Der vorhandene Bewuchs ist zu schonen. Gesunde Einzelbäume mit mehr
a[s 60 cm Stammumfang (gemessen in ] m Höhe) sind zu erha]ten. Ausge-
nommen hiervon sind Obstbäume. die wirtschaftlichen Zielen dienen.
Schalenobst (z. B. Walnuß und Eßkastanie) ist jedoch zu erhalten. Vor
handene Gehölzgruppen sind zu erhalten. Obstbäume, die der Ortsgestal
tung dienen, sind im Plan als erhaltenswerte Bäume festgesetzt

Falls durch die Erhaltung dieser Bäume die Durchführung zulässiger Bau
vorhaben im überbaubaren Bereich unzumutbar erschwert wird. sind Aus-
nahmen zulässig, wenn an anderer Stelle des Grundstückes air eine an-
gemessene Ersatzpflanzung Sorge getragen wird.

In jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erhaltenden Bäume vor
schädigenden Einf[iissen zu bewahren (s. DIN 18920, Oktober ]973 ''Schutz
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen'')
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Zur Sicherung des Landschaftscharakters, insbesondere im Bereich des
Friedhofs und im nordwest]ichen P].anbereich dürfen Waldflächen keiner
anderweitigen Nutzung zugeführt werden. Der Baumbestand ist pfleglich
zu erhalten und zu erneuern .

3 . 3 BEPFLANZUNG

1211 s 11isbs.E!!e:=2u:98
Die Neuanpflanzungen erfolgen in der auf die Erschließung des Baugebie
tes folgenden Pf]-anzperiode

Die Neuanpflanzungen haben in der auf die Errichtung der baulichen Anlage
folgenden Pflanzperiode zu erfolgen.

Die Bepflanzung richtet sich nach der folgenden Gehölzartenliste
Gehör z art enl i s t e

Hainbuche
basel
Heckenkirsche
Hund sro s e
Pfaff enhüt che n
Rainweide
Roter Hartriegel
Schiebe
Schneeba ]. l
Schwarzer Ho lunder
Weißdorn
Roßkastanie
Stieleiche
Bergahorn
Eber esche
Sandkiefer

Carplnus beth.Zus
Cary.Zus ave-ZJana
Lonicera xylosteum
Rosa ca.n .i.na

Econ kmus euz'opaeus
L] gusto'um vu .Z gaz'e
Corpus sangu.ineum
Pz'unis sp.inosa
V.iburnum OPU.Zus
Sambucus n.igz'a
Crataegus monogyna
Äescu.Zus h.ippocastanum
Ouercus robur
Aceh pseudoplatanus
morbus aucuparia
linus sylvestris

Nadelgehölze sind unzulässig mit Ausnahme von
Gene her Eibe
Waldkiefer

Taxis baccata
Pi.nus sylvestris

3.4 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN ($ 9 Abs. ] Nr. 25 (a) und
Abs . 6 BBauG)

Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern für die Ortsrand
eingriinung sind mit Gehölzen der Gehölzartenliste gruppenweise zu je
3 - 5 Stück einer Art im Abstand von ] m x ] m zu bepflanzen. Die
Straucharten werden vornehmlich in den Randbereichen verwendet. Groß--
bäume werden, wie im Plan dargestellt, eingefügt
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Im Bereich der Sichtwinkel von einmündenden Straßen sind ausschließ
lich Gehölze zu verwenden, die eine Höhe von 0,8 m nicht überschrei
ten mit Ausnahme einzelner hochstämmiger, nicht sichtbehindernder
Bäume

Folgende Pflanzenarten sind zu verwenden

Ma iblum enstrauch
Zwergliguster
Mahonie
Glanzrose
Zwergpurpurweide
Zwerg silberweid e
Ro smarienweide
Engadinweid e
S chn e e spee r e

Deutzia gracilis
Ligustzum vul gare "Lodense "
Mahonia aquifolia
Rosa ni. bda
Sa].ix purpurea "Nana
Sa]-ix repens argentea
Salix repens rosmarinifoli.a
Sa].i.x wehrhahnii.
SP.iz'ea arguta

Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit Empfehlungs--
charakter sind mit Gehölzen der Gehölzauswahlliste gruppenweise zu je
3 - 5 Stück einer Art im Abstand von l m x l m zu bepflanzen. Die
Straucharten werden vornehmlich in den Randbereichen verwendet. Diese
privat anzulegenden Pflanzungen sind für die allgemeine Ortsgestaltung
und --durchgrünung und für die Vernetzung der vorhandenen Bestände mit
der freien Landschaft anzustreben.

Gehö l z au swahl l i s t e

zusätz[ich zur Gehör.zarten]iste

Bäume

Ahorn in Arten und Sorten
Birke i. A. u. S.
Rotbuche in Sorten
Amberbaum
Tulpenbaum
Zierapfel i
Zierkirsche i. A. u. S.
Zierpflaume i. A. u. S.
Flügelnuß
Eberesche i

A SU

A SU

ßcez' spee.
Beth.Za spee.
Fagus sy].vatica "Spee. "
Li qui.dambar styraciflua
l,iriodondron tulipifera
Malus spee.
Pz'anus spee.
Prunus spee.
Pterocaria fra xinifo].ia
Sorbus spee.

Sträucher
Fel senbirne
Berberitze i. A. u. S.
Sommerflieder i. A. u. S
Buchsbaum i
Erbsenstrauch
Scheinquitte
Hartriegel i
basel i. A. u. S.
Felsenmispel i. A. u. S.
Hagedorn i. A. u. S.

A Su.

Amelanchi.er canadensis
Berberis spee.
Buddleia spee
luxus spee
Caragana arborescens
Chaenome].es spee.
Coz'nus spee
Copy-Zus spee.
Cotoneastez' spee.
Cratae gus spee.

A. u. S.
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Ginster in Arten und Sorten
Maiblumenstrauch i . A. u . S
Sp indelstrauch i
Prunkspiere
Scheinspiere
Hortensie i
Johanniskraut i . A. u . S.
Stechpalme i. A. u. S.
Goldregen i . A. u.
Rainweide i . A. u .
Heckenkirsche i . A. u . S
){agnolie i. A. u. S.
Fiederberberitze
Pfeifenstrauch i
Fasanenspiere
Fingerstrauch i. A. u. S.
Alpenrose i. A. u. S.
Rose i. A. u. S.
Spierstrauch i. A. u. S.
Kranzspiere i. A. u. S.
Schneebeere i. A. u. S.
F].ieder i. A. u. S
Schneeball i. A. u. S.
und Schlinggehölze

A SU

A SU

S
S

A SU

Cytisus spee.
Deutzia spee.
anonymus spee
Exochorda racemosa
Ho].oäiscus disco].or ariifo].i us
Hydrangea spee
Hyperi.cum spec.
1].ex spee.
l,abuz'num spee.
Z;.igustrum spee.
Lonicera opec.
Magno].ia spee
Mahonia aquifolium
Philade].phus opec.
Ph ysoca raus opu]ifo].ius
Paten ulla opec.
Rhododendron spec.
Rosa spee.
Spirea spee.
Stephanandra spec
Symphoricarpos spee
Syringa opec.
Vi.burnum spee.

Der Parkplatz östlich der Straße ''Äm Taubersberg'' ist durch ein Über
stellen mit großkronigen Bäumen und einer randlichen Eingriinung ent--
sprechend der Gehölzartenliste öffentlich auszugestalten.
Der Spielplatz ist
lich einzugrünen.

durch Pflanzungen nichtgiftiger Gehölzarten öffent

Dieser Text zum Bebauungsplan hat zusammen mit dem Bebauungsplan und
der Begründung in der Zeit vom .e...Q81'..1984 bis zum .9.olav..t984
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